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Landkreis Wolfenbüttel 
Die Landrätin 

Sitzungsvorlage 

 

Geschäftszeichen 
IV/40-Br 

Datum 
02.03.2015 

Vorlage-Nr. 
XVII-0540/2015 
 

 

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit 

Ausschuss für Schule und Sport öffentlich 15.04.2015 Vorberatung 

Kreisausschuss nicht öffentlich 27.04.2015 Entscheidung 

 
 

Betreff 

Sportförderung; 
Gewährung eines Zuschusses an den MTV Schandelah-Gardessen von 1911 e.V. zur 
Sanierung der Sportplatzbeleuchtung auf dem B-Platz 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltes 2015 wird dem MTV Schandelah-Gardessen 
von 1911 e.V. zur Sanierung der Sportplatzbeleuchtung auf dem B-Platz ein Zuschuss in Höhe 
von 3.590,00 € gewährt. 

 
 

 

Aufwand/Auszahlung i. € 
3.590,00 

Produktkonto 
4210000000.4318002 

 Ergebnishaushalt 
 Finanzhaushalt 

Haushaltsjahr/e 
2015 

Mittel stehen 

 
 zur Verfügung  nicht zur   

      Verfügung 
 nur bereit i. H. v. Euro 

                          

Deckungsvorschlag 

      

 Mehrerträge/-einzahlungen bei 
            

 Minderaufwendungen/-auszahlungen bei   
            

   

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele: 

Oberziel 1 Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst  unterstützt    behindert 

Oberziel 2 Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der Haus-
halte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 3 Die CO2 Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert  unterstützt    behindert 

Oberziel 4 Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und 
gesund alt werden 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 5 Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürger-
orientierte Behörde 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 6 Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen  unterstützt    behindert 
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Begründung: 
 
Der MTV Schandelah-Gardessen von 1911 e.V. beantragte mit Schreiben vom 11.10.2013 die 
Bezuschussung zur Sanierung der Sportplatzbeleuchtung auf dem B-Platz des Sportgeländes. 5 
 
Die 1973 installierte Flutlichtanlage, die aus vier Masten und vier Doppelscheinwerfern be-
steht, fiel laut Verein in den letzten Jahren immer häufiger aus. Zeitweise war ein geregelter 
Trainingsbetrieb im Winter nicht mehr möglich, da der Sportplatz nicht ausreichend beleuchtet 
wurde. Eine Überprüfung der Flutlichtanlage durch Fachfirmen ergab, dass diese zum Teil ihre 10 
technische Haltbarkeit erreicht hat. Der Verein plant nun, die Innentechnik sowie die Leucht-
kraft der vier vorhandenen Doppelscheinwerfer zu erneuern.  
 
Ein vorzeitiger Maßnahmebeginn wurde dem MTV Schandelah-Gardessen von 1911 e.V. zur 
Sanierung der Sportplatzbeleuchtung auf dem B-Platz mit Wirkung zum Zeitpunkt der Antrag-15 
stellung am 14.10.2013 gewährt. 
 
Dem Antrag auf Bezuschussung lagen u.a. Angebote der Firma „PiECZONKA“, „Brillux“ und 
„KÖLLnER“ bei, die für die Sanierung der Sportplatzbeleuchtung des B-Platzes Kosten in Hö-
he von insgesamt 17.469,56 € ausweisen. Laut Antrag veranschlagt der Verein zudem für 20 
anfallende Eigenleistungen 480,00 €. Der Gesamtbetrag beläuft sich daher auf 17.949,56 €. 
 
Der Antrag wurde der Gebäudewirtschaft des Landkreises Wolfenbüttel zur Stellungnahme 
vorgelegt. Aus fachtechnischer Sicht sind die angegebenen Kosten ortsüblich und angemes-
sen. 25 
 
Die Finanzierung stellt sich nach dem Beschlussvorschlag wie folgt dar: 
 
Eigenmittel des MTV Schandelah-Gardessen von 1911 e.V.  3.090,56 € 
Eigenleistung des MTV Schandelah-Gardessen von 1911 e.V.    480,00 € 30 
Zuschuss der Gemeinde Cremlingen     5.420,00 € 
Zuschuss des Kreissportbundes       5.369,00 € 
Zuschuss des Landkreises Wolfenbüttel     3.590,00 € 
 
Insgesamt:                             17.949,56 € 35 
 
Nach Ziffer II der Richtlinien für Zuwendungen zur Förderung des Sports im Landkreis 
Wolfenbüttel beträgt der Zuschuss für bauliche Sanierungsmaßnahmen maximal 20 % 
der zuwendungsfähigen Ausgaben. In den vergangenen Jahren sind für solche Maßnahmen 
generell 20 % gewährt worden. Im vorliegenden Fall ergibt sich somit ein Kreiszuschuss in 40 
Höhe von 3.590,00 €. Die Mittel wurden für das Haushaltsjahr 2015 bei dem Produktkonto 
4210000000.4318002 eingeplant und können -vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltes 
2015- zur Verfügung gestellt werden. 
 
Ich bitte, wie beantragt zu entscheiden. 45 
 
 
 
Christiana Steinbrügge 

 50 
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